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1. Art und Umfang. Creditreform übernimmt 
das Inkasso unbestrittener in- und auslän-
discher Forderungen. Creditreform ist be-
rechtigt, Zahlungsvereinbarungen mit dem 
Schuldner zu treffen und die Übernahme so-
wie die Weiterbearbeitung von Inkassoaufträ-
gen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
Für den Fall, dass über das Vermögen des 
Schuldners ein Insolvenzverfahren eröffnet 
wird, beauftragt der Gläubiger schon jetzt den 
Österreichischen Verband Creditreform als 
staatlich bevorrechteter Gläubigerschutzver-
band gemäß dessen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und Tarifen mit der Vertretung 
im Insolvenzverfahren und erteilt Vollmacht 
dazu. 

2. DubiosenInkasso. Creditreform übernimmt 
Aufträge zur Bearbeitung (Überwachung) 
von bereits exekutionsfähigen Inlandsforde-
rungen gegen Privatpersonen bzw. Perso-
nengesellschaften innerhalb der 30jährigen 
Verjährungsfrist. Dabei trägt Creditreform 
das gesamte Kostenrisiko für alle von ihr ver-
anlassten Betreibungsschritte, einschließlich 
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten. Die Er-
folgsprovision lt. Preisliste wird von allen ab 
Auftragserteilung eingehenden Beträgen be-
rechnet. 

3. AuslandsInkasso. Bei Zahlungen in Fremd-
währung gilt für die Umrechnung in EURO der 
jeweilige Devisenbriefkurs am Tag der Gut-
schrift durch die Bank in Österreich.

4. Rechtsanwalt. Ist die Einschaltung eines 
Rechtsanwaltes erforderlich, stellt Creditre-
form diesem die erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung. Der Anwalt handelt auf Rech-
nung und Gefahr des Gläubigers. 

5. Informationspflicht. Direkte Verhandlungen 
mit dem Schuldner darf der Gläubiger nur im 
Einvernehmen mit Creditreform führen. Er ist 
verpflichtet, Creditreform über Veränderun-
gen der Schuld, direkte Zahlungen und Mittei-
lungen des Schuldners sofort zu informieren. 
Die Forderung darf nur im Einvernehmen mit  
Creditreform abgetreten werden. Solange 
das Auftragsverhältnis aufrecht ist, bleibt die 
Forderung zum alleinigen Inkasso bei Credit-
reform.

6. Kostenersatz. Creditreform hat Anspruch 
auf das im Erfolgsfall vereinbarte Honorar 
(zB.: Bearbeitungspauschale, Erfolgsprovisi-
on) insbesondere wenn der Gläubiger 

• durch Zurücknahme von Waren oder sonst 
wie entschädigt wird 

• direkte Zahlungsvereinbarungen nach Be-
auftragung von Creditreform schließt

• entscheidet Forderungsabschläge (z.B. Gut-
schriften) zu gewähren

• die Frage, ob der Schuldner bezahlt hat 
nicht beantwortet

• den Auftrag zurückzieht

7. Gebührenregelung. Creditreform macht 
die im Bundesgesetzblatt Nr. 141/1996 in der 
jeweils gültigen Fassung geregelten Vergütun-
gen für Inkassoleistungen als Schadenersatz-
forderung des Gläubigers auf Rechtsgrund-
lage des §1333 Abs. 2 ABGB beim Schuldner 
geltend. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
sämtliche Handlungen zu setzen und keine 
Handlungen zu unterlassen, um die Credit-
reform gebührenden Vergütungen („Gebüh-
ren“) gemäß dieser Regelung in der jeweils 
gültigen Fassung vollständig einbringlich zu 
machen. Insbesondere gibt der Auftraggeber 
dem Schuldner keinerlei Nachlässe auf diese 
Gebühren oder stellt derartige in Aussicht. Er 
wird für den Fall einer gerichtlichen Geltend-
machung der Forderung diese Gebühren (zB.: 
aus dem Titel des Schadenersatzes) gegen-
über dem Schuldner geltend machen. Sollte 
er dies unterlassen, so haftet der Auftragge-
ber Creditreform gegenüber für sämtliche 
Gebühren.

Die Entgeltansprüche von Creditreform ge-
genüber dem Auftraggeber entstehen in vol-
ler Höhe mit Erteilung des Auftrages an  Cre-
ditreform und sind sofort zur Zahlung fällig. 
Creditreform wird die Geltendmachung dieser 
ihrer Ansprüche hinausschieben, bis und so-
weit diese Entgelte beim Schuldner einbring-
lich gemacht werden können. Bei teilweiser 
Einbringlichkeit nimmt Creditreform vorläufig 
von der Geltendmachung des jeweils unein-
bringlichen Teils ihres Entgeltanspruches Ab-
stand. Der Anspruch von Creditreform und 
die grundsätzliche Fälligkeit der Ansprüche 
werden dadurch nicht berührt. 

Sollte Creditreform durch rechtliche Bestim-
mungen an der wie oben angeführten Gel-
tendmachung der ihr gebührenden Vergü-
tung gegenüber dem Schuldner gehindert 
werden, so ist Creditreform berechtigt die im 
Bundesgesetzblatt Nr. 141/1996 in der jeweils 
gültigen Fassung geregelten Auftraggeberge-
bühren dem Auftraggeber zu verrechnen.

Auf Barauslagen und sonstige Kostenersatz-
ansprüche von Creditreform findet diese Re-
gelung keine Anwendung.

8. Datenverarbeitung. Der Auftraggeber er-
klärt durch die Erteilung des Auftrages aus-
drücklich, ein überwiegendes und berech-
tigtes Interesse an der Verarbeitung und 
Übermittlung der damit verbundenen Daten 
im Sinne des DSG (in der jeweils gültigen Fas-
sung) zu haben; er ist mit der entsprechenden 
Verarbeitung und Übermittlung durch Credit-
reform einverstanden. Der Auftraggeber ist 
mit einer gesetzlich zulässigen Verarbeitung 
der Daten der Schuldner zu Zwecken der Bo-
nitätsbeurteilung seitens  Creditreform ein-
verstanden.

9. Umsatzsteuer. Sofern der Auftraggeber 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wird die-
se dem Auftraggeber im Hinblick auf die vom 
Schuldner eingebrachten Kosten von Credit-
reform in Rechnung gestellt.

10. Zahlungen. Alle Ansprüche von Creditre-
form sind prompt und abzugsfrei nach Rech-
nungserhalt zu bezahlen, bei Zahlungsverzug 
werden Zinsen in Höhe von 8 % über Basis-
zinssatz verrechnet.

11. Sonstiges. Diese Geschäftsbedingungen 
und die Tarife laut aktueller Preisliste zuzüg-
lich Umsatzsteuer haben für alle Aufträge 
Gültigkeit und gelten bis zum Abschluss des 
einzelnen Auftrages. 

Inkassoaufträge erstrecken sich nicht auf die 
Überwachung von Verjährungsfristen, wes-
halb für Verjährung nicht gehaftet wird. Er-
füllungsort und Gerichtsstand ist Wien. Es gilt 
österreichisches Recht.

Geschäftsbedingungen  
Mahn- und Inkassodienst

Gültig ab April 2020
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